RzF

Rechtsprechung
zur Flurbereinigung

RzF - 18 - zu § 64 FlurbG

RzF - 18 - zu § 64 FlurbG

Flurbereinigungsgericht Minster, Urteil vom 20.12.1977 - IX G 50/76

Leitsatze

1 Eine Erganzung der Abfindung durch Anderung des Flurbereinigungsplanes kann auf
. keinen Fall in zuldssiger Weise mehr verfolgt werden, wenn die Schluf3feststellung nicht
mehr angefochten werden kann.

Aus den Grunden

Soweit die Klager aufgrund flurbereinigungsrechtlicher Vorschriften eine Erganzung ihrer Abfindung durch
Zahlung eines Geldausgleichs und damit eine Anderung des Flurbereinigungsplans begehren, ist das
Flurbereinigungsgericht zwar nach § 140 FlurbG zustandig. Insoweit ist die Klage jedoch aus anderen
Grinden unzulassig.

In dem Flurbereinigungsverfahren S. ist mit Verfligung des Amtes fur Agrarordnung K. vom 10.12.1975 die
SchluBfeststellung nach & 149 FlurbG ergangen, durch die festgestellt wurde, dal8 die Ausfiihrung nach dem
Flurbereinigungsplan bewirkt ist und dal8 den Beteiligten keine Anspriche mehr zustehen, die im
Flurbereinigungsverfahren hatten bertcksichtigt werden mussen. Eine Erganzung der Abfindung durch
Anderung des Flurbereinigungsplans kann auf keinen Fall in zuldssiger Weise mehr verfolgt werden, wenn
die SchluRfeststellung nicht mehr angefochten werden kann. Das ist hier jedoch der Fall. Die
Schluffeststellung vom 10.12.1975 ist unanfechtbar und die vorliegende Klage, soweit sie sich gegen die
SchluBfeststellung richtet, unzulassig.

Ausgabe: 10.05.2026 Seite 1 von 1



	RzF - 18 - zu § 64 FlurbG
	Leitsätze
	Aus den Gründen


